
Grundsätze zur Übernahme einer Ehren-
patenschaft durch die Ministerpräsiden-
tin des Freistaates Thüringen bei Mehr-
lingen (ab Drillinge) bzw. bei einem 
sechsten Kind 

 
1. Zweck der Unterstützung 
 
 Bei Mehrlingen (ab Drillingen) bzw. 

bei einem sechsten Kind unterstützt 
die Ministerpräsidentin auf Wunsch 
Familien wegen des besonderen per-
sonellen und finanziellen Bedarfs 
durch die Übernahme einer Ehrenpa-
tenschaft sowie die Gewährung eines 
Geldgeschenkes.  

 
2. Voraussetzungen 

 
 Das Geldgeschenk wird Mehrlingen 

(ab Drillingen) und den sechsten 
Kindern, die mit mindestens weiteren 
fünf Kindern in häuslicher Gemein-
schaft leben, gewährt.  

 
Antragsberechtigt ist der Sorgebe-
rechtigte oder eine Person, die das 
Kind in Pflegschaft oder mit dem Ziel 
der Adoption in Obhut genommen 
hat, wenn er/sie mit dem Kind oder 
den Kindern in einer häuslichen Ge-
meinschaft lebt.  

 
Der Antragsteller muss seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt im Freistaat Thüringen haben. 

 
Ein Rechtsanspruch auf die Über-
nahme der Ehrenpatenschaft und auf 
das Geldgeschenk besteht nicht. 
Hierüber wird nach pflichtgemäßem 
Ermessen im Rahmen der verfügba-
ren Haushaltsmittel entschieden.  

 
 Verpflichtungen für den Ehrenpaten 

aus der Patenschaft sind ausge-
schlossen. 

 
 
 
 
3. Höhe des Geldgeschenkes 

 
Das Geldgeschenk wird je Kind ge-
währt und beträgt einmalig 
- zur Geburt bis zu 500 Euro. 

 
Es wird unabhängig vom Bezug sons-
tiger Leistungen, insbesondere Erzie-
hungsgeld und Mitteln aus der 
„THÜRINGER STIFTUNG Hand in 
Hand- Hilfe für Kinder, Schwangere 
und Familien in Not“ gewährt. 

 
 4.     Verfahren 

 
Die Sorgeberechtigten werden von 
den Standesbeamten der Gemeinden 
über die Möglichkeit der Übernahme 
der Ehrenpatenschaft, das Geldge-
schenk und die notwendige Antrag-
stellung informiert. 

 
 Der Antrag zur Übernahme der Eh-

renpatenschaft durch die Minister-
präsidentin in Verbindung mit der 
Gewährung eines Geldgeschenkes ist 
innerhalb eines Jahres nach der Ge-
burt des Kindes oder der Kinder bei 
dem für den Hauptwohnsitz örtlich 
zuständigen Landratsamt oder kreis-
freien Stadt zu stellen.  
Die örtlich zuständige Behörde leitet 
den Antrag der Thüringer Staatskanz-
lei zu.  

 
Dem Antrag ist eine Abschrift der Ur-
kunde über die Geburt oder die 
Adoption des Kindes oder der Kinder 
oder des Nachweises über die Pfleg-
schaft oder die Inobhutnahme zum 
Zweck der Adoption beizufügen. 
 
Das Geldgeschenk wird von der Thü-
ringer Staatskanzlei in der Regel im 
Überweisungsverfahren ausgezahlt. 

 
Die Sorgeberechtigten sind verpflich-
tet, Änderungen hinsichtlich der Vor-
aussetzungen unverzüglich der Thü-
ringer Staatskanzlei mitzuteilen. 
Anträge, die diesen Grundsätzen wi-
dersprechen, werden zurückgewie-
sen. 
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5. Schlussbestimmungen und Über-

gangsregelung 
 
Status- und Funktionsbezeichnungen 
in diesen Grundsätzen gelten jeweils 
in männlicher und weiblicher Form. 

 
Für die vor dem 01.01.2012 gebore-
nen Kinder finden die Grundsätze zur 
Übernahme einer Ehrenpatenschaft 
des Freistaates Thüringen bei Mehr-
lingen (ab Drillinge) bzw. bei einem 
sechsten Kind und zur Unterstützung 
von Familien mit einem siebten oder 
weiteren Kind vom 18.09.2008 wei-
terhin Anwendung.  

 
6. In-Kraft-Treten, Außer Kraft-Treten 
 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 
01.01.2012 in Kraft und am 31.12.2016 
außer Kraft. Sie ersetzt die Grundsät-
ze zur Übernahme einer Ehrenpaten-
schaft des Freistaates Thüringen bei 
Mehrlingen (ab Drillinge) bzw. bei 
einem sechsten Kind und zur Unter-
stützung von Familien mit einem 
siebten oder weiteren Kind vom 
18.09.2008. 

 
Erfurt, 06.12.2011 
 
 
Marion Walsmann 
Chefin der Staatskanzlei 
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